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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
17. Wahlperiode

Drucksache 17 /716

Bericht des Petitionsausschusses Nr. 20 vom 10. März 2009

Der Petitionsausschuss hat am 10. März 2009 die nachstehend aufgeführten zwölf Ein-
gaben abschließend beraten. Der Ausschuss bittet, die Bürgerschaft (Landtag) möge
über die Petitionen wie empfohlen beschließen und die Vorlage dringlich behandeln.

Elisabeth Motschmann

(Vorsitzende)

Der Ausschuss bittet, folgende Eingaben für erledigt zu erklären, da sie nicht ab-
hilfefähig sind:

Eingabe-Nr.: L 17/555

Gegenstand: Kognitives Training in der Schwangerschaft

Begründung: Der Petent setzt sich dafür ein, dass Frauen von der achten bis zur
zwölften Woche der Schwangerschaft an einem kognitiven Training
teilnehmen. Zu Begründung stützt er sich auf die These, besonders in
dieser Zeit wirkten Hormone auf die kognitive Entwicklung des Fötus
ein.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stel-
lungnahme der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales eingeholt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Er-
gebnis der parlamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt dar:

Der Petitionsausschuss kann das Anliegen des Petenten nicht unter-
stützen. Zum einen lässt sich zumindest bislang die These des Peten-
ten zur Wirkung der Hormone in der achten bis zwölften Schwan-
gerschaftswoche wissenschaftlich nicht belegen. Die Frage, ob Hor-
mone pränatal Einfluss auf das Denken und Verhalten von Kindern
haben, ist Gegenstand von neurophysiologisch ausgerichteten Stu-
dien.  Zum  anderen  ist  die  Teilnahme  an  Vorsorgeprogrammen  im
deutschen Gesundheitssystem grundsätzlich freiwillig. Auch vor die-
sem  Hintergrund  kann  der  Petitionsausschuss  eine  verpflichtende
Teilnahme an kognitiven Trainings für Schwangere nicht unterstüt-
zen.

Eingabe-Nr.: L 17/557

Gegenstand: Rundfunkgebühren

Begründung: Der  Petent  setzt  sich  für  eine  Änderung  des  Rundfunkgebühren-
staatsvertrages  ein.  Er  rügt,  dass  eine  Rundfunkgebührenbefreiung
nur den Studenten gewährt wird, die Leistungen nach dem Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz erhalten. Hierin sieht er eine Ungleich-
behandlung mit den Studenten, deren Unterhalt durch die Eltern si-
chergestellt wird und die ebenfalls nur über geringe Geldmittel ver-
fügen.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stel-
lungnahme des Chefs der Senatskanzlei eingeholt. Unter Berücksich-
tigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung
zusammengefasst wie folgt dar:
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Nach dem Rundfunkgebührenstaatsvertrag haben Studierende nur
dann  einen  Anspruch  auf  Befreiung  von  der  Rundfunkgebühren-
pflicht,  wenn  sie  nachweislich  Leistungen  nach  dem  Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz beziehen. Auch in anderen Fällen ist die
Gebührenbefreiung an den Bezug von Sozialleistungen gekoppelt.
Diese Entscheidung haben die Länder seinerzeit bewusst getroffen.
Damit  sollten  aufwändige  Doppelprüfungen  verhindert  werden.  Die
ansonsten erforderliche Einzelfallprüfung der Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse könnte die GEZ nicht mit vertretbarem Aufwand
leisten.  Zu  bedenken  ist  auch,  dass  der  Rundfunkgebührenstaats-
vertrag für besondere Härtefälle eine Gebührenbefreiung vorsieht.

Im Übrigen wird zur Begründung Bezug genommen auf die dem Pe-
tenten bekannte Stellungnahme des Chefs der Senatskanzlei.

Eingabe-Nr.: L 17/567

Gegenstand: Beschwerde über Polizei und Justiz

Begründung: Die Petenten beschweren sich auf Grundlage mehrerer Einzelfälle über
das Verhalten von Polizei und Justiz. So tragen sie beispielsweise vor,
dass ein Strafverfahren ungebührlich lange gedauert habe. Die Poli-
zei komme ihrem Auftrag, die Bevölkerung zu schützen, nicht ausrei-
chend nach. Das sei selbst dann der Fall, wenn ein Notruf eingehe.

Der Petitionsausschuss kann die Beschwerde der Petenten nicht un-
terstützen. Der Senator für Justiz und Verfassung und der Senator für
Inneres und Sport haben in den vom Petitionsausschuss angeforder-
ten Stellungnahmen die von den Petenten genannten Einzelfälle de-
tailliert aufgearbeitet. Ein Fehlverhalten von Polizei oder Justiz ver-
mag der Petitionsausschuss danach nicht festzustellen. Zur weiteren
Begründung nimmt der Ausschuss Bezug auf die den Petenten be-
kannten Stellungnahmen der Fachressorts.

Eingabe-Nr.: L 17/570

Gegenstand: Beschwerde über die Rechtsprechung

Begründung: Der Petent beschwert sich über ein seiner Meinung nach zu mildes
Urteil in einer Strafsache. Er trägt vor, das Urteil laufe offensichtlich
dem bürgerlichen Rechtsempfinden zuwider. Die Ursachen sieht er
entweder  in  den  geltenden  Gesetzen  oder  in  deren  Anwendung
durch die bremische Justiz.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stel-
lungnahme des Senators für Justiz und Verfassung eingeholt. Unter
Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamentarischen
Prüfung zusammengefasst wie folgt dar:

Das Urteil ist rechtskräftig. Der Petitionsausschuss hat weder die
Möglichkeit, auf die Justiz einzuwirken noch Urteile aufzuheben oder
zu ändern. Nach der verfassungsmäßigen Ordnung in der Bundes-
republik Deutschland ist die Rechtsprechung ausschließlich den Ge-
richten anvertraut. Diese sind in ihren Entscheidungen unabhängig
und nur dem Gesetz unterworfen. Deshalb können gerichtliche Ent-
scheidungen nur von den zuständigen Gerichten und nur im Rahmen
der von der Rechtsordnung dafür vorgesehenen Verfahren aufgeho-
ben oder abgeändert werden.

Soweit  der  Petent  vorträgt,  die  geltenden  Gesetze  seien möglicher-
weise nicht ausreichend, betrifft dies nicht die Kompetenz der Bre-
mischen Bürgerschaft. Sowohl das Strafrecht als auch das Jugendstraf-
recht  sind  Bundesrecht.  Insoweit  müsste  sich  der  Petent gegebenen-
falls an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages wenden.

Eingabe-Nr.: L 17/574

Gegenstand: Übernahme von Unterkunftskosten

Begründung: Die Petition betrifft die Gewährung von Unterkunftskosten für eine
Person, die eine Berufsausbildung absolviert. Zur Begründung beruft
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sich  der  Petent  darauf,  dass  mehrere  Mitarbeiter  der  zuständigen
Verwaltung mündlich mitgeteilt hätten, die Person sei anspruchsbe-
rechtigt. Sie sei auch bedürftig, weil sie von ihrer Ausbildungsvergü-
tung  ihren  Lebensunterhalt  nicht  bestreiten  könne.  Es  könne  nicht
sein, dass die Person die Ausbildung beende, damit sie Arbeitslosen-
geld II erhalte.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stel-
lungnahme der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales eingeholt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Er-
gebnis der parlamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt dar:

Das  Verwaltungsgericht  und  das  Oberverwaltungsgericht  Bremen
haben einen Anspruch im einstweiligen Rechtschutzverfahren bereits
abgelehnt. Unabhängig davon, dass der Petitionsausschuss nicht be-
fugt ist, Entscheidungen der Gerichte aufzuheben oder zu ändern, hat
auch seine Prüfung ergeben, dass die begehrten Leistungen zu Recht
abgelehnt wurden.

Die betreffende Person befindet sich in einer Ausbildung, die grund-
sätzlich nach dem Sozialgesetzbuch III förderungswürdig ist. Damit
hat sie keinen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches II. Dass die
Ausbildung tatsächlich nicht gefördert wird, ist in dem Zusammen-
hang ebenso ohne Belang wie die Frage, aus welchen individuellen
Gründen keine Förderung erfolgt. Die gesetzliche Regelung stellt al-
lein auf die Förderungsfähigkeit der Ausbildung ab. Die im Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz und im SGB III vorgesehenen Ausbil-
dungsförderungsmöglichkeiten sind nach der gesetzgeberischen Kon-
zeption des Sozialleistungssystems abschließend. Das Arbeitslosen-
geld II soll nicht dazu dienen, eine Ausbildung in solchen Fällen zu
fördern, in denen die Leistungsvoraussetzungen der Spezialgesetze
nicht vorliegen.

Die betreffende Person hat auch keinen Anspruch auf einen Zuschuss
zu den ungedeckten Kosten für Unterkunft und Heizung. Nach dem
ausdrücklichen  Wortlaut  des  Gesetzes  ist  die  Aufzählung  der  Zu-
schussberechtigten abschließend. Die betreffende Person fällt nicht
darunter.  Nach  der  Rechtsprechung  des  Oberverwaltungsgerichts
Bremen scheidet eine entsprechende Gesetzesanwendung auf alle
übrigen Auszubildenden, deren anzuerkennender Unterkunftsbedarf
nicht gedeckt ist, aus.

Eingabe-Nr.: L 17/576

Gegenstand: Berufsschullehrerausbildung

Begründung: Der Petent rügt einen Fehler in der Verordnung über die Festlegung
der Zulassungszahlen zum Vorbereitungsdienst für das Lehramt an
öffentlichen Schulen im Lande Bremen. Er trägt vor, aufgrund dessen
werde es Hochschulabsolventen einer bestimmten Fachrichtung un-
möglich, eine Referendarstelle zu erhalten. Er fordert, die Verordnung
umgehend zu korrigieren, die darauf beruhende Ausschreibung auf-
zuheben und zeitnah zu wiederholen. Darüber hinaus sollten nach
Auffassung des Petenten sogenannte hochaffine Nebenfächer nicht
mehr  separat  ausgewiesen  werden.  Außerdem  setzt  er  sich  für  die
Aufstockung des Personalbudgets der Berufsschulen für die Berufs-
schullehrerausbildung  ein,  sodass  Wartezeiten  vermieden  werden
und der in naher Zukunft entstehende Personalbedarf gedeckt wer-
den könne.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stel-
lungnahme der Senatorin für Bildung und Wissenschaft eingeholt.
Außerdem hat er eine Anhörung durchgeführt. Unter Berücksichti-
gung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung
zusammengefasst wie folgt dar:

Der Einwand des Petenten bezogen auf den Text der Verordnung ist
berechtigt. Sie enthält einen Schreibfehler. Nach Auffassung des Pe-
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titionsausschusses ist es jedoch ausreichend, wenn dieser Fehler bei
der  Neufassung  der  Verordnung  korrigiert  wird.  Die  Senatorin  für
Bildung und Wissenschaft hat mitgeteilt, durch den Schreibfehler er-
wüchsen dem Petenten und auch anderen Bewerbern keine Nach-
teile. Das Landesinstitut für Schule habe in der Vergangenheit die
beiden  Begriffe  synonym  verwendet.  Vor  diesem  Hintergrund  er-
scheint dem Petitionsausschuss die vom Petenten geforderte umge-
hende Korrektur und die Wiederholung der Ausschreibung nicht er-
forderlich. Auch der Petent hat mittlerweile eine Referendarstelle er-
halten.

Soweit  der  Petent  zu  lange  oder  unterschiedlich  lange  Wartezeiten
bei der Zulassung zum Vorbereitungsdienst rügt, ist dies in den Ka-
pazitätsgrenzen des Vorbereitungsdienstes, der Verteilung der Aus-
bildungsplätze auf die Lehrämter und Fächer sowie der jeweiligen
Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern begründet. Nach Auskunft
des Vertreters der Senatorin für Bildung und Wissenschaft im Rah-
men der Anhörung ist ein eklatanter Lehrermangel in den Berufsschu-
len nicht zur erwarten. Die Besetzung freier Stellen ist in Bremen nahe-
zu flächendeckend möglich.

Im Übrigen verweist der Petitionsausschuss zur Begründung seiner
Entscheidung auf die sehr ausführliche Stellungnahme der Senatorin
für Bildung und Wissenschaft, die dem Petenten bekannt ist.

Eingabe-Nr.: L 17/582

Gegenstand: Staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren

Begründung: Der  Petent  wendet  sich  gegen  die  Einleitung  eines  staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungsverfahrens gegen ihn. Nach seinen Angaben
stehen diese Ermittlungen im Zusammenhang mit einem früheren Er-
mittlungsverfahren, in dem er eine Zeugenaussage gemacht hat.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stel-
lungnahme des Senators für Justiz und Verfassung eingeholt. Unter
Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamentarischen
Prüfung zusammengefasst wie folgt dar:

Der  Petent  hat  in  einem  Ermittlungsverfahren  gegen  einen  Dritten
eine Zeugenaussage gemacht. Nachdem dieses mangels hinreichen-
den Tatverdachts eingestellt worden ist, wurden Ermittlungen gegen
den Petenten sowie andere Beschuldigte eingeleitet. In diesem Ver-
fahren hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Da die vom Pe-
tenten aufgestellten Behauptungen in dem Verfahren gegen ihn von
Relevanz sind, wird das Amtsgericht dem weiter nachgehen müssen.
Der Petitionsausschuss hat insoweit keine Einwirkungsmöglichkeit.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Wiederaufnahme des ursprünglichen
Ermittlungsverfahrens abgelehnt. Da der Petent ausdrücklich erklärt
hat, es ginge ihm nicht um die Wiederaufnahme der Ermittlungen ge-
gen den Dritten, sondern um die Einstellung des Verfahrens gegen
ihn,  hat  der  Petitionsausschuss  keine  Veranlassung  gesehen,  dem
weiter nachzugehen.

Eingabe-Nr.: L 17/586

Gegenstand: Bundesratsinitiative

Begründung: Die Petenten bitten darum, das Bundesland Bremen möge eine Bun-
desratsinitiative zur ersatzlosen Streichung des § 5 Abs. 2 der Ar-
beitsstättenverordnung ergreifen. Diese Vorschrift gestatte die Pas-
sivrauchbelastung nichtrauchender Beschäftigter in Gastronomie-
betrieben. Das entspreche nicht mehr dem heutigen medizinisch wis-
senschaftlich basierten Kenntnisstand. Es sei nicht länger vertretbar,
die beruflich am stärksten durch Passivrauch gefährdeten Gruppen
vom  gesetzlichen  Schutzziel  des  Nichtraucherschutzes  auszuneh-
men.
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Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stel-
lungnahme der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales eingeholt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Er-
gebnis der parlamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt dar:

Im Rahmen der Beratungen des Bundesgesetzes zum Schutz vor den
Gefahren des Passivrauchens im Jahr 2007 hat auch Bremen den An-
trag unterstützt, die genannte Vorschrift zu streichen und damit die
Sonderregelung für Arbeitsräume mit Publikumsverkehr entfallen zu
lassen. Dieser Antrag fand keine Mehrheit. Zum gegenwärtigen Zeit-
punkt sieht der Petitionsausschuss eine erneute Initiative als nicht er-
folgversprechend  an.  Ergänzend  sei  darauf  hinzuweisen,  dass  das
umfassende  Nichtraucherschutzgesetz  des  Landes  Bremen  im  Be-
reich der Gastronomie zu erheblichen Verbesserungen des Nicht-
raucherschutzes  auch  für  die  dort  tätigen  Arbeitnehmerinnen  und
Arbeitnehmer führen wird.

Eingabe-Nr.: L 17/589

Gegenstand: Zwangsräumung

Begründung: Die  Petenten  wenden  sich  gegen  die  zwangsweise  Räumung des
von ihnen bewohnten Hauses. Sie berufen sich auf gesundheitliche
Gründe.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen der Petenten eine Stel-
lungnahme des Senators für Justiz und Verfassung eingeholt. Unter
Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamentarischen
Prüfung zusammengefasst wie folgt dar:

Die Petenten sind zur Räumung des Hauses verpflichtet. Nachdem
der Räumungstermin festgesetzt wurde, gab das zuständige Amtsge-
richt einem Antrag auf Vollstreckungsschutz im Hinblick auf die Pe-
tentin statt und stellte die Zwangsvollstreckung insoweit einstweilen
ein. Da die Vollstreckung gegen den Petenten weiter lief, hat er sofor-
tige Beschwerde eingelegt.

Da die Angelegenheit bei den Gerichten anhängig ist, hat der Peti-
tionsausschuss keine Möglichkeit, hier im Sinne der Petenten einzu-
greifen. Nach der verfassungsmäßigen Ordnung in der Bundesrepu-
blik Deutschland ist die Rechtsprechung ausschließlich den Gerichten
anvertraut. Diese sind in ihren Entscheidungen unabhängig und nur
dem Gesetz unterworfen. Deshalb können gerichtliche Entscheidun-
gen nur von den zuständigen Gerichten und nur im Rahmen der von
der Rechtsordnung dafür vorgesehenen Verfahren aufgehoben oder
abgeändert werden.

Der Ausschuss bittet mehrheitlich bei einer Enthaltung, folgende Eingabe für erle-
digt zu erklären:

Eingabe-Nr.: L 17/562

Gegenstand: Innere Sicherheit

Begründung: Anhand eines konkreten Beispielfalles rügt der Petent, dass die in-
nere Sicherheit in Bremen nicht mehr gewährleistet sei. Die Polizei
fahre zu wenig Streife, um Straftaten zu verhindern. Auch vernachläs-
sige sie ihre Pflichten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, in-
dem sie etwa bei Sachbeschädigungen nicht mehr zum Tatort fahre.
Gleichzeitig biete ein solches Verhalten den Tätern einen Anreiz wei-
terzumachen. Konkret fordert der Petent, das Personal bei der Polizei
aufzustocken und diese mit den nötigen Mitteln auszustatten, um mehr
Präventionsarbeit zu leisten. Seiner Ansicht nach könne sich das Land
Bremen insoweit nicht auf die Haushaltsnotlage, die ohnehin zu ei-
nem großen Teil selbst verschuldet worden sei, beziehen. Indem bei-
spielsweise  ausreisepflichtige  Ausländerinnen  und  Ausländer  nicht
konsequent in ihre Heimatländer zurückgeführt würden, entstünden
hohe Kosten für Sozialleistungen. Auch müsse die Stadt Bremen er-
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hebliche Mittel für Untätigkeitsklagen aufwenden. Vor diesem Hin-
tergrund fordert der Petent, die Migrationspolitik nachhaltig zu än-
dern. Darüber hinaus müssten Migrantinnen und Migranten gleich-
mäßig auf die Stadtteile verteilt werden. Weiter fordert der Petent ein
nachhaltiges Umdenken bei der Strafjustiz. Die Strafen, die die bre-
mische Justiz verhänge, seien zu niedrig. Zu viele Verfahren würden
eingestellt. Auch verhielte sich die Polizei den Opfern gegenüber oft
so, dass diese verschreckt würden. Möglicherweise werde damit das
Ziel verfolgt, die Opfer von der Anzeigenerstattung abzuhalten. Wenn
die innere Sicherheit nicht bald wiederhergestellt und Vertrauen in
den Schutz vor Kriminalität gebildet werde, würden mehr und mehr
Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger Bremen verlassen. Darü-
ber hinaus stellt der Petent noch diverse konkrete Fragen, die im Zu-
sammenhang mit seinen Ausführungen stehen.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten mehrere
Stellungnahmen des Senators für Inneres und Sport, des Senators für
Justiz und Verfassung und der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesund-
heit, Jugend und Soziales eingeholt. Unter Berücksichtigung dessen
stellt sich das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung zusammenge-
fasst wie folgt dar:

Soweit der Petent die Beantwortung einer Vielzahl konkreter Fragen
zu Kriminalität und Migration in Bremen verlangt, sind diese einem
Petitionsverfahren nicht zugänglich. Petitionen sind Bitten oder Be-
schwerden, Anregungen und Kritik. Das Petitionsrecht gibt den Bür-
gerinnen und Bürgern jedoch kein Recht, die Beantwortung einzelner
Fragen einzufordern.

Die wirksame Bekämpfung der Kriminalität, besonders der Jugend-
gewalt, ist nach Auffassung des Petitionsausschusses ein wichtiges
Anliegen, das sehr ernst genommen werden muss. Konsequente und
abgestimmte Handlungen sind notwendig, um Jugendgewalt und de-
ren Ursachen zu bekämpfen. Prävention und nachhaltige Verfolgung
von Kriminalität müssen Hand in Hand gehen. Deshalb begrüßt der
Petitionsausschuss ausdrücklich das vom Senat beschlossene gemein-
same Handlungskonzept der Polizei-, Justiz-, Sport-, Jugend- und
Bildungspolitik „Stopp der Jugendgewalt“. Insbesondere die Gewalt
von Gruppen Jugendlicher aus sozial benachteiligten Milieus sowie
die überproportional auffälligen Taten von Mehrfach- und Intensiv-
tätern mit Migrationshintergrund erfordern eine Überprüfung und Er-
gänzung der bisherigen Maßnahmen der Prävention, Intervention und
Sanktionierung. Monokausale Ansätze genügen nicht, Gewalt von Ju-
gendlichen zu erklären und ihr entgegenzutreten.

In der Regel sind es unterschiedliche Ursachen, die dazu führen, dass
junge Menschen gewalttätig werden. Das Handlungskonzept versucht,
dem mit verschiedenen Gegenmaßnahmen gerecht zu werden. Da-
mit sollen unter anderem die Gewaltdelikte von Jugendlichen und
Kindern deutlich verringert werden, kriminelle Karrieren frühzeitig
beendet, Intensivtäter zeitnah verfolgt und bestraft sowie jugendliche
Straftäter besser resozialisiert und in die Gesellschaft eingegliedert
werden. Auch enthält das Konzept Ansätze, die Kinder- und Einkom-
mensarmut zu verringern und ihre Auswirkungen zu mildern, Perso-
nen mit Migrationshintergrund besser zu integrieren sowie Alkohol-
und Drogenmissbrauch spürbar zu reduzieren.

Soweit der Petent die hohe Kriminalität in einem bestimmten Stadtteil
erwähnt, sei darauf hingewiesen, dass gerade in diesem Bereich die
Polizei mit Schwerpunktmaßnahmen zu einer Beruhigung der Lage
beitragen konnte. Außerdem hat der Senator für Inneres und Sport
Maßnahmen initiiert, um problematischen Jugendlichen klare Gren-
zen aufzuzeigen und dem schleichenden Vertrauensverlust der Be-
völkerung gegenüber dem Staat und der Polizei entgegenzutreten.
Darunter fallen unter anderem intensive Ermittlungen durch das zu-
ständige Polizeikommissariat und die unverzügliche Einrichtung ei-
ner speziellen Ermittlungsgruppe, die Verstärkung der offenen unifor-
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mierten Streifen an den Brennpunkten, die sogenannte Null-Toleranz-
Strategie gegenüber den bekannten Problemgruppen, die Verstärkung
der Kontaktaufnahme sowie gezielte Zusammenarbeit mit betroffe-
nen Anwohnern und weitere präventive Maßnahmen im Wohnum-
feld. Nach dem Zwischenbericht des Senats über die Umsetzung des
Handlungskonzepts „Stopp der Jugendgewalt“ wurden insbesondere
mit der Einrichtung einer flexiblen Einsatzgruppe der Polizei positive
Erfahrungen gemacht. Die konsequente Umsetzung der zwischen
Staatsanwaltschaft und Polizei verabredeten Maßnahmen für Inten-
siv- und Schwellentäter mit dem Ziel der Null-Toleranz – auch bei Ba-
gatelledelikten – zeige Wirkung.

Auch die Justiz verstärkt ihre Bemühungen, der Jugendgewalt ent-
gegenzuwirken. So wurde die Jugendabteilung der Staatsanwaltschaft
um eine Stelle aufgestockt. Die Amtsgerichte sind personell um 2,6
Stellen und anteilig entsprechend ihrer Belastung mit Jugendstraf-
verfahren  verstärkt  worden.  Auch  das  Landgericht  hat  eine  perso-
nelle Aufstockung erfahren.

Nach Auffassung des Petitionsausschusses lässt sich die gestiegene
Kriminalität nicht notwendigerweise am effizientesten mit einer Erhö-
hung der Polizeidichte bekämpfen. Vielmehr geht es auch darum, ins-
besondere soziale Probleme, wie Armut, zu beseitigen sowie gleiche
Bildungschancen und Ausbildungsperspektiven zu sichern.

Soweit  der  Petent  Missstände  bei  der  Ausländerbehörde  anspricht,
ist darauf hinzuweisen, dass das Stadtamt trotz der seit langen Jahren
geltenden Einsparvorgaben und schwierigen Rahmenbedingungen
ständig bemüht ist, seine Leistungen zu verbessern. Für ausländer-
rechtliche Verfahren ausreisepflichtiger Ausländerinnen und Auslän-
der ist ein gesondertes Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zuständig. Außerdem wurde ein Team eingerichtet, das ausschließ-
lich  und  ganzheitlich  Fälle  ausländischer  Straftäter  bearbeitet.  Wie
dem Petitionsausschuss aus einer Vielzahl von Petitionsverfahren be-
kannt ist, ist oftmals ein Grund dafür, dass der Aufenthalt ausreise-
pflichtiger Ausländer nicht beendet werden kann, das Vorliegen von
Abschiebungshindernissen, wie zum Beispiel fehlende Passpapiere
oder Reiseunfähigkeit wegen Erkrankung.

Auch nach Auffassung des Petitionsausschusses ist eine gemischte
Struktur  der  Wohnbevölkerung  in  Bremen  ein  wichtiges  Anliegen.
Eine direkte Steuerung der Wohnsitznahme von Migranten oder pro-
blematischen Bevölkerungsgruppen in einzelne Stadtteile kann je-
doch nicht erfolgen. Wie alle deutsche Bürgerinnen und Bürger haben
auch  ausländische  Mitbürgerinnen  und  Mitbürger,  wenn  sie  nicht
aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung von der so genannten Frei-
zügigkeit ausgeschlossen sind, die Möglichkeit, ihren Wohnsitz und
Aufenthalt  im  ganzen  Bundesgebiet  frei  zu  wählen.  Für  Migranten
mit Freizügigkeitsbeschränkungen werden in Bremen bereits Unter-
künfte in unterschiedlichen Stadtteilen zugewiesen.

Der Ausschuss bittet, folgende Eingabe für erledigt zu erklären:

Eingabe-Nr.: L 17/560

Gegenstand: Bußgeldverfahren

Begründung: Der Petent beschwert sich über das Stadtamt. Er meint, dort habe man
sein Bußgeldverfahren nicht sachgerecht behandelt, was dazu geführt
habe, dass Steuergelder verschwendet worden seien.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten mehrere
Stellungnahmen des Senators für Inneres und Sport eingeholt. Unter
Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamentarischen
Prüfung zusammengefasst wie folgt dar:

Der Petitionsausschuss kann die Beschwerde des Petenten sehr gut
nachvollziehen. Er hat sowohl im Anhörungsbogen als auch im Ein-
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spruchsverfahren mitgeteilt, er sei nicht Fahrer des Wagens gewesen.
Auf  die  Bitte  des  Petitionsausschusses  hat  er  den  entsprechenden
Mietwagenvertrag vorgelegt. Auch das Stadtamt hätte den Petenten
um Vorlage des Mietvertrages und Nennung des Namens des zweiten
Fahrers bitten können, um den Sachverhalt aufzuklären. Der Peti-
tionsausschuss ist davon überzeugt, dass in diesem Fall sowohl das
Petitionsverfahren als auch das Gerichtsverfahren vermeidbar gewe-
sen wären.

Nach Meinung des Petitionsausschusses könnte dieser Fall zum An-
lass genommen werden, die Durchführung von Bußgeldverfahren im
Stadtamt kritisch zu beleuchten.

Der Ausschuss bittet, folgende Eingabe zuständigkeitshalber der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Bremerhaven zuzuleiten:

Eingabe-Nr.: L 17/616

Gegenstand: Schulwesen

Begründung: Die Eingabe betrifft eine Grundschule und die Festelegung der Schul-
bezirke in Bremerhaven. Die Entscheidung darüber fällt daher in die
Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremer-
haven.

Druck: Anker-Druck Bremen


